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Einladung 
zur SGG-Mitgliederversammlung 2009 

 
Hiermit lade ich im Auftrag des Vorstands der Sportgemeinschaft Gittersee e.V. min-
destens drei Angehörige jeder Abteilung, alle SGG-Vorstandsmitglieder sowie alle weiteren 
interessierten SGG-Angehörigen zu der 
 
   am Mittwoch, dem 25. November 2009 um 19.00 Uhr 

im „Sportheim“ des Sportplatzes Gittersee 
   01189 Dresden, Karlsruher Straße 77  
 
beginnenden Mitgliederversammlung herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 
     1. Begrüßung 
     2. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden 
     3. Bericht des Schatzmeisters 
     4. Bericht der Kassenprüfer 
     5. Berichte der Abteilungsleiter 
     6. Ehrungen und Auszeichnungen 
     7. Diskussion zu den Berichten 
     8. Entlastung des Vorstands 
     9. Vorstellung und Wahl der Wahlkommission 
   10. Vorschläge für den neuen Vorstand und die Kassenprüfer 
   11. Wahl des SGG-Vorstands und der Kassenprüfer 
   12. Beschlussfassung über Mitgliedsbeitrag 
   13. Erörterung anstehender Probleme 
   14. Beschlussfassung Grundstück 
   15. Schlusswort der/s Vorsitzenden 
 
Anmerkung: Entsprechend § 11 (5) der SATZUNG der SG Gittersee e.V. wird der Vor-
stand (Vorsitzende/r, zwei Stellvertreter, Schatzmeister) für die Dauer von drei Jahren von 
der Mitgliederversammlung gewählt. -Jedes Mitglied ist lt. § 8 (1) bzw. § 8 (4) der 
SATZUNG der SGG mit Vollendung des 16. Lebensjahres wahlberechtigt und mit Vollen-
dung des 18. Lebensjahres in den SGG-Vorstand wählbar. 

          
                   Willner 
 


